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Protokoll der Elternbeiratssitzung 
 
Datum: Montag, 17.10.2022; 19:30 Uhr- 22:30 Uhr 
 
Ort: Kleiner Saal, Bürgerhaus Putzbrunn  
 
Protokoll: Verena Marcus (erstellt am: 26.10.2022) 
  
 
Teilnehmer: 
 

Elternbeirat und Unterstützerinnen 

 Susanne Jakob (1. Vorsitz) x 3c Verena Marcus x 

2a Saskia Krauß (2. Vorsitz) x 1c/3a Renate Hartmann x 

2b Katharina Augustin x 1b, 3c Bettina Schulz x 

4b Nadja Bauer x 2b Kinga Böhm x 

2b Mareike Breil x 1a Carina Rother e 

1c Susanne Wagner x    

Schulleitung 

Direktor Fritz Benda z KR Daniela Maertsch z 

JSA Fr. Irlbacher z    

Förderverein      

 Bettina Schulz x  Verena Marcus x 
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Erklärungen: (A) für Aktion, (B) für Beschluss, (F) Feedback und (I) für Information 
 
Verteiler: Elternbeirat, Schulleitung und Schulsozialarbeit. 
 

TOP  Titel Verantwortlich Termin 

 

1 I Schulleitung   

  - Einschulungsfeiern sind wieder getrennt abgehalten 

worden. Aufteilung in 3 getrennte Feiern hat sich 

bewährt und soll auch in den kommenden Jahren 

beibehalten werden.  

- Patensystem der 1. Und 4. Klassen ist angelaufen.  

- Außer der Verabschiedung von Frau Kühn ist das 

Kollegium konstant geblieben.  

- Bei den Kindern der Jahrgangsstufe 2-4 können 

momentan keine größeren Lerndefizite festgestellt 

werden. Dagegen machen sich die längeren 

Kindergartenschließzeiten während der Corona-

Lockdowns bei den jetzigen 1. Klässlern in Einzelfällen 

bemerkbar.  

- Jugendverkehrsschule läuft bereits.  

- Volleyball- und Tischtennis-Schnuppertage werden 

stattfinden.  

- 18.11.2022 Bundesweiter Vorlesetag, organisiert von 

Frau Liebelt und Frau Müller 

- Ausflüge zum Eislaufen werden im November starten. 

- Das traditionelle Adventsbasteln wird am 02.12.2022 

stattfinden. Ob auch die vor Corona bekannte 

Adventsfeier morgens in der Kirche stattfinden kann, 

wird kurzfristig entschieden.  

- Immer montags in der Adventszeit soll eine kurze 

adventliche Einstimmung erfolgen (Pfarrer Stoltz und 

Frau Martin).  
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- Am 02.02.2022 findet eine Aufführung der sog. 

„Double Drums“ statt (evtl. wäre dies auch eine 

Möglichkeit für ein Highlight zum Abschluss der 

Projektwoche) 

- Gesundes Frühstück wird einmal im Frühjahr und 

einmal im Sommer stattfinden 

- 19. – 23.06.2022 Projektwoche (Motto: Die „ku-le“ 

Woche – Kunst und Lesen). Am Freitag findet als 

Abschluss der Projektwoche ein Schulfest statt.  

- 05.07.2022 Bundesjugendspiele (Ausweichtermin 

12.07.2022) 

- Für die 3. Klassen wird wieder ein Art Projektwoche 

zum Thema Alltagskompetenzen angeboten 

- Schulversammlungen werden momentan noch 

vermieden, aber das Schülerparlament findet statt 

(Das Schülerparlament setzt sich aus den 

Klassensprechern aller Klassen zusammen).  

- Da das Lüften der Klassenräume weiterhin laut den 

Hygieneempfehlungen des Kultusministeriums 

beibehalten werden soll, empfiehlt es sich den Kindern 

evtl. zusätzliche Jacken/Decken mitzugeben.  

- Am 17.11.2022 findet der Elternsprechabend statt.  

- Am 14.12.2022 wird ein digitaler Info-Abend bezüglich 

des Übertrittes an weiterführende Schulen angeboten 

werden  

- Schulschluss am 23.12.2022 bereits um 11:20 Uhr.  

- Im Zeitraum vom 10.01. – 17.02.2023 finden die 

Lernentwicklungsgespräche statt.  

- Am 15.03.2023 findet die Schuleinschreibung für das 

Schuljahr 2023/2024 statt.  

- Am 02.05.2023 erhalten die 4. Klassen ihr 

Übertrittszeugnis 

- Schwimmunterricht (nur für die 4. Klassen) soll evtl. im 

November starten, momentan ist das Schwimmbad in 

Riemerling noch nicht zugänglich.  
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2 A Christkindlmarkt Putzbrunn   26./27. 
Novembe
r 2022 

  - Nach zweijähriger Zwangspause soll dieses Jahr am 1. 

Adventswochenende wieder der Christkindlmarkt in 

Putzbrunn stattfinden.  

- Der Förderverein der Grundschule wird in 

Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat mit einem Stand 

vertreten sein. Es werden allerlei Leckereien zum 

Verkauf angeboten werden (Waffeln, Popcorn, 

Süßigkeiten-Tüten, Getränke). Zusätzlich wird es noch 

ein Gewinnspiel mit tollen Preisen geben.  

- Für die Vorbereitung wurde innerhalb des EBs und 

FöVs eine AG gebildet.  

- Für den Verkauf während des Christkindlmarktes 

werden Helfer innerhalb der Schulfamilie gesucht.  

  

3 A Schulflohmarkt EB/FöV März 
2023 

   Im März kommenden Jahres wird ein Schulflohmarkt 
angeboten werden. Da im Bürgerhaus schon alle 
Wochenenden ausgebucht waren, hat Hr. Stoltz von der 
evangelischen Kirche Putzbrunn angeboten, den Flohmarkt 
am Kirchenzentrum abzuhalten. Die Planungen hierzu 
laufen gerade an.  

  

4 F Fotograf (Nachtrag) EB  

  Vor allem die Fotos der diesjährigen 1. Klassen waren von 
der Qualität her sehr unzufriedenstellend. Hr. Benda 
konnte glücklicherweise vermitteln, so dass die 1. Klassen 
erneut fotografiert wurden.  
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Elternbeiratsmitglieder und Unterstützerinnen Schuljahr 2022/23 
 
Die Wahl des Elternbeirats findet turnusmäßig alle zwei Jahre statt, also 2023 zum nächsten 
Mal. Wenn Elternbeiratsmitglieder ausscheiden, rücken Ersatzmitglieder nach, die bei der 
Wahl zum Elternbeirat nicht genügend Stimmen bekommen haben (§ 12 Abs. 1 S. 3 i.V.m. § 
16 Abs. 3 S. 2 WahlOEB). Wenn es solche nicht gibt, wie im aktuellen Fall, wird der Elternbeirat 
mit den verbliebenen Mitgliedern bis zum nächsten Wahltermin fortgesetzt, vorausgesetzt, 
die Mindestzahl von 5 EB-Mitgliedern ist noch vorhanden. Dies ist der Fall. Um ausreichend 
handlungsfähig zu sein, haben sich Unterstützerinnen gefunden, die bis zur nächsten Wahl im 
Elternbeirat mitarbeiten.  
 
Die Amtszeit von Susanne Jakob, als bisherige Vorsitzende, endet gemäß § 16 Abs. 3 Gemäß § 
16 Abs. 3 WahlOEB (veröffentlicht auf der Website des EB Putzbrunn) mit dem Ausscheiden 
ihres Kindes aus der Schule. Sie steht bis zur nächsten Wahl als Unterstützerin zur Verfügung. 
Die verbleibenden Elternbeiratsmitglieder ernennen Mareike Breil zur Sprecherin des 
aktuellen Elternbeirats.  
 
Wichtig:  
Die Elternbeiräte haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit als Elternbeirat bekannt 
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht für Tatsachen, 
die offenkundig sind oder ihrer Natur nach keiner Geheimhaltung bedürfen (§ 15 Abs. 5 
BaySchO) 
 


